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Freundlicher Hinweis
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe Juli ist der 16.06.2026.
Wir bitten Sie, künftig Ihre Beiträge als Word-Datei, pdf-Dokument bzw. jpg-Fotos pünktlich zu senden an
amtsblatt@vg-schiefergebirge.de
Das Amtsblatt finden Sie auch auf der Website
www.vg-schiefergebirge.de (Service/Amtsblatt/Jahr/Monat).
Sollten Sie kein Amtsblatt erhalten haben, bitten wir um zeitnahe Mitteilung unter Telefon 036735/461-111
oder an die E-Mail-Adresse amtsblatt@vg-schiefergebirge.de.

Nächster Redaktionsschluss
Dienstag, den 16.06.2026

Nächster Erscheinungstermin
Freitag, 26.06.2026

Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Wir empfehlen Ihnen vorherige Terminabsprachen,  
um Wartezeiten zu minimieren.
Standort Probstzella

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr

Standort Lehesten

Bürgerbüro �
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Einwohnermeldeamt 
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 11.00 Uhr

Standort Gräfenthal

Bürgerbüro 
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Einwohnermeldeamt 
Montag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Kontaktbereichsbeamte

Rathaus Gräfenthal �  Telefon 036703/71969
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Rathaus Lehesten �  Telefon 036653/264531
Donnerstag 09.30 - 11.30 Uhr

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Impressum
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Markt 8, 07330 Probstzella,
Telefon 036735/4610, Fax 036735/ 461155
E-Mail: info@vg-schiefergebirge.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
VG Schiefergebirge
Yvonne Mützel, Gemeinschaftsvorsitzende
Gemeinde Probstzella
Marco Müller, Bürgermeister
Stadt Lehesten
Nicole Vockeroth, Bürgermeisterin
Stadt Gräfenthal
Marcel Kuhnen, Bürgermeister
Für die sachliche Richtigkeit von Informationen der Zweck-
verbände oder von Gemeinden zeichnen diese selbst ver-
antwortlich.
Das Amtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich.
Es wird an alle erreichbaren Haushalte in der Verwaltungs-
gemeinschaft Schiefergebirge kostenlos verteilt.
Im Bedarfsfall können Einzelexemplare über die Verwal-
tungsgemeinschaft Schiefergebirge
	- Sekretariat 
Markt 8, 07330 Probstzella

	- Bürgerbüro 
Obere Marktstraße 1, 07349 Lehesten

	- Bürgerbüro 
Marktplatz 1, 98743 Gräfenthal

	- kostenlos - bei Postversand gegen die Erstattung der Ver-
sandkosten - bezogen werden.

Redaktionsschluss:
In der Regel 10 Tage vor Erscheinen des Amtsblattes.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung 
übernommen.
Rücksendung nur bei Rückporto.
Verantwortlich für nichtamtlichen Teil: 
LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau
Gesamtherstellung und kostenlose Verteilung:
LINUS WITTICH Medien KG
In den Folgen 43, 98693 Ilmenau 
info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0
Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für den Anzeigenverkauf:  
LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43,  
98693 Ilmenau, erreichbar unter Tel.: 0 36 77 / 20 50 - 0,  
E-Mail: info@wittich-langewiesen.de

Verantwortlich für Anzeigen:
Anke Neubert, LINUS WITTICH Medien KG, In den Fol-
gen 43, 98693 Ilmenau, info@wittich-langewiesen.de, 
www.wittich.de, Tel.: 0 36 77 / 20 50 - 0, 
Fax: 0 36 77 / 20 50 - 21
Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine 
Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht 
anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentli-
chungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die zzt. gül-
tige Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-
Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. 
Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine 
Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen 
verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: In der Regel monatlich, kostenlos an 
alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet. Im Bedarfsfall 
können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,50 Euro (inkl. Porto 
und gesetzlicher MwSt.) beim Verlag bestellen.
Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruck-
ter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt 
ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung 
verantwortlich.
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Kontaktdaten der VG Schiefergebirge

Bürgerbüro / Sekretariat
Bürgerbüro Probstzella
Telefon: 036735/461-111
Bürgerbüro Lehesten
Telefon: 036735/461-211
Bürgerbüro Gräfenthal
Telefon: 036735/461-311

E-Mail: info@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Amtsblatt
E-Mail: amtsblatt@vg-schiefergebirge.de

Einwohnermeldeamt
Einwohnermeldeamt Probstzella
Telefon: 036735/461-112
Einwohnermeldeamt Lehesten
Telefon: 036735/461-212
Einwohnermeldeamt Gräfenthal
Telefon: 036735/461-312
E-Mail: einwohnermeldeamt@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Standesamt
Telefon: 036735/461-140
E-Mail: standesamt@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Friedhofsverwaltung
Telefon: 036735/461-115
E-Mail: friedhofsverwaltung@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Ordnungsamt
Telefon: 036735/461-117
E-Mail: ordnungsamt@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Personal
Telefon: 036735/461-314
E-Mail: personal@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Kämmerei
Leitung Kämmerei
Telefon: 036735/461-130
Mitarbeiter Kämmerei
Telefon: 036735/461-131 oder -132
E-Mail: kaemmerei@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Steuern
Telefon: 036735/461-133
E-Mail: steuern@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Kasse
Telefon: 036735/461-134
E-Mail: kasse@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155
�
Bauverwaltung
Leitung Bauverwaltung
Telefon: 036735/461-120
Mitarbeiter Bauverwaltung
Telefon: 036735/461-122 oder -123
E-Mail: bauverwaltung@vg-schiefergebirge.de
Fax: 036735/461-155

Endgültiges Ergebnis der Wahl des Landrates des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt am 07.06.2026

01 02 03 04 05 06 07 08 09
Lehesten Gräfenthal Gräfenthal Gräfenthal Probstzella Probstzella Probstzella Probstzella Probstzella

Rathaus Gebersdorf Lichtenhain Turnhalle Großgeschwenda Unterloquitz Marktgölitz Briefwahl

1315 1254 269 109 1050 325 598 351

620 720 140 68 448 155 300 205 357
47,1% 57,4% 52,0% 62,4% 42,7% 47,7% 50,2% 58,4%

3 7 1 2 2 0 0 0 0
617 713 139 66 446 155 300 205 357

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

1. Benninghaus, Thomas (AfD) 274 245 57 21 127 37 107 62 65

2. Wolfram, Marko (SPD) 253 329 56 35 300 100 155 120 263

3. Wehr, Prof. Dr. Wolfgang (Wehr) 90 139 26 10 19 18 38 23 29

ungültige Stimmen
gültige Stimmen

Wahllokal

Wahlberechtigte insgesamt
Zahl der Wähler
Wahlbeteiligung



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge	 - 4 -� Nr. 6/2026

Wahlbekanntmachung  
für die Stichwahl des Landrates  

des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt am 21. Juni 2026
1.
Am 21.06.2026 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Verwaltungsgemeinschaft bildet 9 Stimmbezirke.
Die Wahlräume befinden sich in

Wahl-
bezirk Nr.

Bezeichnung
des Wahlbezirks

Bezeichnung
des Wahlraums

01 Lehesten
OT Brennersgrün
OT Röttersdorf
OT Schmiedebach

Kulturhaus,
Breite Straße 1

02 Gräfenthal
OT Buchbach
OT Creunitz
OT Großneundorf

Großer Sitzungssaal
im Rathaus
Markplatz 1

03 Gebersdorf
OT Lippelsdorf
OT Sommersdorf

Vereinshaus
Gebersdorf 41

04 Lichtenhain Vereinshaus
Lindenweg 17

05 Probstzella
OT Zopten
OT Kleinneundorf

Turnhalle,
Marktstraße 10

06 Großgeschwenda
OT Lichtentanne
OT Schlaga
OT Roda
OT Wickendorf

Vereinshaus,
Großgeschwenda 16

07 Unterloquitz/Arnsbach
OT Reichenbach
OT Schaderthal
OT Döhlen
OT Laasen
OT Oberloquitz

Turnhalle,
Lichelsweg 7

08 Marktgölitz
OT Königsthal
OT Pippelsdorf
OT Gabe Gottes
OT Limbach

Gemeindehaus,
Marktgölitz 30

09 Briefwahl Probstzella Probstzella, Markt 8,
Sitzungszimmer

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvor-
stand gebildet worden. Die Arbeitsräume des Briefwahlvor-
stands befinden sich in

Gemeinde Probstzella, Sitzungszimmer,
Markt 8, 07330 Probstzella.

Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag, dem 21.06.2026, um 
16.00 Uhr zur Ermittlung des Wahlergebnisses zusammen. Falls 
weniger als 50 Wahlbriefe eingehen, bestimmt der Wahlleiter der 
Gemeinde, welche Wahlvorstände für welche Stimmbezirke die 
Aufgaben des Briefwahlvorstands durchführen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stim-
me dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der 
aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass 
andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. 
Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur 
ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes 
Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf 
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die 
Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsu-
chen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie zu den 
Arbeitsräumen des Briefwahlvorstandes, soweit dies ohne Stö-
rungen des Wahlgeschäfts möglich ist.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an 
der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersen-
den, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag, dem 21. Juni 
2026, bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben 
werden. Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Ent-
gegennahme von Wahlbriefen.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 22. 
Juni 2026 und ggf. am Dienstag, dem 23. Juni 2026, jeweils um 
9.00 Uhr bis voraussichtlich 12.00 Uhr, in denselben Wahlräumen 
sowie im Arbeitsraum des Briefwahlvorstandes fortgesetzt, falls 
sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden 
kann.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter und für Personen, die divers oder ohne Eintrag im 
Geburtenregister sind.
Probstzella, den 10.06.2026
gez. Yvonne Mützel
Gemeinschaftsvorsitzende
VG Schiefergebirge
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Stellenausschreibung
Die Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge mit Sitz in 07330 Probstzella, Markt 8, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine engagierte Persönlichkeit für die Stelle eines

Sachbearbeiters (m/w/d)  
für den Fachbereich Bauverwaltung in Vollzeit mit dem Schwerpunkt der Einführung und Umsetzung  

der kommunalen Wärmeplanung (KWP)

nach dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) in der jeweils geltenden Fassung.

Die Stelle ist mit einer Befristung bis zum 30.06.2028 zu besetzen. Bei nach-
gewiesener Eignung des Bewerbers/ der Bewerberin wird vorbehaltlich der 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen die Umwandlung in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis in Aussicht gestellt.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen folgende Bereiche:

- eigenverantwortliche Organisation und Begleitung des Prozesses 
zur Aufstellung und Fortschreibung der KWP für das Gebiet der VG 
Schiefergebirge mit 3 Mitgliedsgemeinden und insgesamt ca. 6.000 
Einwohnern

- Durchführung der Eignungsprüfung und Bestandsanalyse
- Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistung zur KWP
- Initiieren, Planen und Umsetzen der Maßnahmen und Projekte aus 

der KWP
- lokale und regionale Netzwerkarbeit; Unterstützen und Beraten priva-

ter, gewerblicher und kommunaler Akteure
- Öffentlichkeits-/Bürgerbeteiligung

Unsere Anforderungen an Sie:

- eine abgeschlossenes Fach-/Hochschulstudium im Bereich Bauin-
genieur-wesen, Architektur, Stadtplanung oder eine vergleichbare 
Qualifikation vorzugsweise mit den Schwerpunkten Klimaschutz, 
Energiewirtschaft, Umweltwissenschaften

- idealerweise Berufserfahrung im Bereich des Energie- und Wärme-
sektors

- Kenntnisse bzw. Erfahrungen im Bereich Projekt- und Prozessma-
nagement

- Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen der kommunalen 
Wärmeplanung oder die Bereitschaft, sich diese kurzfristig anzueignen

- freundliches und bürgerorientiertes Auftreten, Moderationserfahrung, 
Beherrschung von Vortrags- und Präsentationstechniken, gute rhe-
torische Fähigkeiten in Verbindung mit einem sicheren öffentlichen 
Auftreten

- fundierte EDV-Kenntnisse (MS-Office); idealerweise auch in GIS-
Verfahren

- Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Flexibilität, Kooperations- und Team-
fähigkeit sowie Flexibilität in der Wahrnehmung von Terminen außerhalb 
der üblichen Bürozeiten

- Führerschein Klasse B und die Bereitschaft, den privaten Pkw auch 
für dienstliche Fahrten in Anspruch zu nehmen

Wir bieten Ihnen:

- eine befristete Vollzeitstelle im Umfang von derzeit 39 Wochenstunden 
mit Gleitzeitregelung

- ein interessantes, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet
- einen modernen und familienfreundlichen Arbeitsplatz mit Gleitzeit-

regelung
- Entlohnung nach dem TVöD unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Qualifikation und der bisherigen beruflichen Erfahrung
- betriebliche Altersvorsorge über die Zusatzversorgungskasse
- Jahressonderzahlung und alternatives Entgeltanreizsystem
- Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

und Hilfe bei der Wohnungssuche

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Gemeinschaftsvorsitzende Frau Yvonne 
Mützel unter der Telefonnummer 036735/ 461 110 gerne zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätes-
tens zum 31.07.2026 an die

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
- Gemeinschaftsvorsitzende persönlich -

Markt 8, 07330 Probstzella

Elektronische Bewerbungen werden ebenfalls akzeptiert. Bitte verwenden Sie 
hierfür die Adresse personal@vg-schiefergebirge.de und den Betreff „Be-
werbung Kommunaler Wärmeplaner“. Die Dokumente sollen im PDF-Format 
vorliegen und die Gesamtgröße von 8 MB nicht überschreiten.

Informationen zum Datenschutz: Die Bewerbungsdaten werden im Einklang 
mit der DSGVO und dem ThürDSG verarbeitet. Eine entsprechende Informa-
tion gemäß Art. 13 DSGVO erfolgt nach Einreichung Ihrer Unterlagen. Nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunter-
lagen nicht berücksichtigter Bewerber/-innen gemäß § 27 Abs. 4 ThürDSG 
i.V.m. Art. 17 Abs. 1a DSGVO ordnungsgemäß vernichtet.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Bewerbungsunterlagen nicht 
zurückgesandt werden. Bitte fügen Sie deshalb keine Originale bei.
Durch die Bewerbung entstehende Kosten sowie Reisekosten für das Vor-
stellungsgespräch können nicht erstattet werden.

Die Stelle ist für jeden gleichermaßen geeignet, unabhängig vom Geschlecht.
Schwerbehinderte werden im Rahmen des Schwerbehindertengesetzes be-
rücksichtigt.

gez. Yvonne Mützel
Gemeinschaftsvorsitzende
VG Schiefergebirge

Ende des amtlichen Teils

Nichtamtlicher Teil

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft Laasen

Jahreshauptversammlung 
2025/2026 vom 07.05.2026
Beschlussfassung:

1. Reinertrag wird auf Antrag ausgezahlt

2. Wegeinstandsetzung bei Bedarf
3. zweckgebunde Spende an den Lohmturmverein

Der Vorstand
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Veranstaltungen
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Film-Zeit im Sommer  

ab Juni bis August 2026 
immer Samstag, 12.30 – 13.30 Uhr,  

Blauer Salon in der Doppelspalthütte 
 

Den vielen Festen, Veranstaltungen, Freibädern und Outdoor-
Events können und wollen wir keine Konkurrenz machen.  

Zwischen den Samstag-Führungen oder nach einer Wanderung am 
Technischen Denkmal einkehren und bei Eis, Kaffee und 

Getränken Ausschnitte aus unserem reichen Filmbestand anschauen, 
von historischen Aufnahmen bis zu Zeitzeugeninterviews,  

wir gehen gern auf Ihre Interessen ein. 
 

Die Führungen durch die historischen Betriebsgebäude laufen 
zu den üblichen Zeiten. 

Dienstag bis Donnerstag; 10.30 Uhr und 13 Uhr 
Samstag, 10.30 und 14 Uhr 

Sonntag, 14 Uhr 
Montag und Freitag Führungen nur auf Anmeldung  

 
_________________________________________________________________________ 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Bei Gruppen ab 10 Personen bitten wir um Anmeldung. 

 
Kontakt: E-Mail: Denkmal-Lehesten@t-online.de  Tel: 036635 26270 
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Informationen


